
Landkreis Aschaffenburg

Richtlinie über eine Aufwandsentschädigungfür Kreisaus-
bilder und Kreisausbilderinnen sowie Schiedsrichter und

Schiedsrichterinnen

Präambel

Dem Kreisbrandrat obliegt gem. Art. 19 Abs. 1 Satz 2 BayFwG die Aufgabe der Aus-
bildung auf Landkreisebene. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in diesem Be-
reich auf der Organisation von überörtlichen Ausbildungsveranstaltungen. Damit ob-
liegt die Gesamtverantwortung für die überörtliche Ausbildung dem Kreisbrandrat.

Für die Unterstützung und Abwicklung ist im Bereich des Ausbildungswesens ein
Fach-Kreisbrandinspektor bestellt. Dieser organisiert und wickelt im Auftrag des
Kreisbrandrates die überörtlichen Ausbildungsveranstaltungen ab.

Der Kreisbrandinspektor für das Ausbildungswesen bedient sich wiederum zur
Durchführung seiner Aufgaben sogenannten Kreisausbildern und Kreisausbilderin-
nen. Kreisausbilder und Kreisausbilderinnen sind Angehörige der Freiwilligen Feuer-
wehren, welche sich durch fachliche, persönliche und pädagogische Eignung zur
Unterrichtung und Ausbildung qualifizieren. Diese Kreisausbilder und Kreisausbilde-
rinnen sind ehrenamtlich tätig.

8 1 Ausbildung und Lehrgänge

(1) Die Ausbildung in den Freiwilligen Feuerwehren ist in der Feuerwehr-
Dienstvorschrift FwDV 2 geregelt.

(2) Insbesondere folgende Lehrgänge sind für die Feuerwehren im Landkreis
Aschaffenburg flächendeckend von Bedeutung, da diese Lehrgänge im Regelfall
nicht von einer einzelnen Feuerwehr abzuwickeln sind.
Dies ergibt sich einerseits aus der fehlenden Zahl von qualifizierten Ausbildern
und Ausbilderinnen in einer Feuerwehr und andererseits aus der geringen Zahl
von Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus einer Feuerwehr.

e MTA - Basismodule

e MTA - Zusatzmodule

e Atemschutzgeräteträger

e Träger von Chemikalienschutzanzügen

e Maschinisten für Löschfahrzeuge und Tragkraftspritzen

e Maschinisten für Drehleitern

 



e Brandübungscontainer

e Vorbeugender Brandschutz

e Motorsage

e Absturzsicherung

e Einsatzsanitater

e Führungsgehilfe nach FwDV 100

e Fortbildungslehrgänge für Führungskräfte und Jugendwarte

Die Aufstellung der Aus- und Fortbildungen ist nicht _erschöpfend — weitere
überörtlich notwendige Lehrgängesind ggf. bei speziellem Bedarf notwendig.

§ 2 Ausbildung durch Mitglieder der Kreisbrandinspektion

Die in der Ausbildung tätigen Mitglieder der Kreisbrandinspektion erhalten bereits
aufgrund des Art. 20 Abs. 2 BayFwG eine angemessene Entschädigung und eine
Reisekostenvergütung. Sie erhalten deshalb keine Entschädigung bzw. Vergütung
für Tätigkeiten im Ausbildungsbereich.

(1)

(3)

§ 3 Ausbildung durch Kreisausbilder und Kreisausbilderinnen

Die Kreisausbilder und Kreisausbilderinnenleisten regelmäßig über das übliche
Maß hinaus durch ihre Ausbildungstätigkeit Feuerwehrdienst. Gemäß Art. 11
Abs. 1 BayFwG könnensie in einer angemessenen Weise entschädigt werden.
Durch die Entschädigung werden auch ihre notwendigen Auslagen abgegolten.

Die angemessene Aufwandsentschädigung für anfallende Reisekosten und per-
sönliche Ausgaben, wie z.B. Verpflegung, wird entsprechend der Satzung zur
Regelung der Entschädigung ehrenamtlich tätiger Mitglieder des Kreistags und
weiterer ehrenamtlich tätiger Bürgerinnen und Bürger gewährt (8 7 Abs. 1).

Entschädigt werden nur die nach Lehrplan festgelegten Unterrichtsstunden sowie
die Vorbereitung und Nachbereitung vonjeweils 1 Stunde.

(4) Die Versteuerung der Aufwandsentschädigung ist von den jeweiligen Ausbildern
und Ausbilderinnen selbst vorzunehmen bzw. in der Steuererklärung der Aus-
bilder und Ausbilderinnen aufzuführen.



8 4 Durchführung und Organisation der Lehrgänge

Die Kreisbrandinspektion sucht sich für jeden Lehrgang bzw.für jede Lehrgangsart
für die örtliche Umsetzung einen Träger. Als Träger kommtinsbesondere der Land-
kreis selbst, der Kreisfeuerwehrverband oder gemeindliche Feuerwehren in Frage.
Alle weiteren anfallenden Lehrgangskosten werden durch den jeweiligen Träger über
eine im Einvernehmenmit der Kreisbrandinspektion festgesetzten Pauschale auf die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen umgelegt. Der jeweilige Träger stellt diese Pau-
schalen selbst in Rechnung.

8 5 Leistungsprüfungen

Die Abnahme von Leistungsprüfungen gehört zu den Aufgabendes Kreisbrandrates.
Er setzt dafür an den Feuerwehrschulen ausgebildete Schiedsrichter und Schieds-
richterinnen ein. Für die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen für Leistungsprü-
fungen gelten für die Abnahme von Leistungsprüfungen die vorstehenden Re-
gelungen des 8 3 entsprechend und die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen wer-
den mit den Kreisausbildern gleichgestellt.

8 6 Abrechnung durchdie Kreisausbilder und Kreisausbilderinnen
sowie Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen

(1) Der Kreisausbilder/die Kreisausbilderin oder der Schiedsrichter/die Schieds-
richterin füllt das in der Anlage befindliche Formular für den jeweiligen Lehrgang
bzw. der Leistungsprüfung aus und lässt es sich vom KBl Ausbildung bzw. vom
Verantwortlichen für die Leistungsprüfungen abzeichnen. Das Formular ist dann
beim Landratsamt für die Auszahlung einzureichen.

(2) Die Abrechnung der Ausbildungsentschädigung soll spätestens 3 Monate nach
Ende des jeweiligen Lehrganges oder der Leistungsprüfung mit dem angehäng-
ten Formular erfolgen. Der Anspruch auf Entschädigung verjährt nach 6 Mona-
ten.

8 7 Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 01.08.2022 in Kraft.

N
r. Alexander Legler

Landrat


